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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1997 §4 Abs1;

AsylG 1997 §4 Abs2;

AsylG 1997 §4 Abs3;

AVG §39 Abs2;

Rechtssatz

Den Asylbehörden kann nicht angelastet werden, einen Bericht (über die angebliche Internierung von Kosovo -

Albanern in Ungarn in Lagern unter menschenunwürdigen Umständen) einer in Österreich relativ wenig verbreiteten -

in der Bundesrepublik Deutschland erscheinenden - Zeitung nicht berücksichtigt zu haben, weil die PAicht der

Asylbehörden, sich ausreichenden Zugang zu Informationsmaterial über die Vollzugspraxis von potenziellen

Drittstaaten zu sichern, nicht so weit reicht, sämtliche, auch weniger verbreitete ausländische Zeitungen evident zu

halten.
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